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Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Biolo-
gie an der Universität Bielefeld vom 3. September 
2001 

 
- 2111.4 – 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW.   S. 
190) hat die Fakultät für Biologie der Universität Bielefeld 
die folgende Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeines 
 

§ 1 
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

 
(1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden 
Abschluss des Studiums im Studiengang Biologie. Durch 
die Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandi-
datin oder der Kandidat die für den Übergang in die Be-
rufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse er-
worben hat, die Zusammenhänge ihres bzw. seines Faches 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. 
 
(2) Das Studium soll den Studierenden unter Berück-
sichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der 
Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissen-
schaftlicher Arbeit, zu kritischer Einordnung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Han-
deln befähigt werden. 
 

§ 2 
Diplomgrad 

 
Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung verleiht die 
Fakultät für Biologie den Diplomgrad "Diplom-Biologin" 
bzw. "Diplom-Biologe", abgekürzt "Dipl-Biol.". 
 

§ 3 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplom-
prüfung zehn Semester. Das Studium gliedert sich in 
1. das viersemestrige Grundstudium, 
2. das sechssemestrige Hauptstudium, das die Zeit für 

die Anfertigung der Diplomarbeit und die mündlichen 
Prüfungen einschließt. 

 
(2) Der Studienumfang im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahl-
bereich beträgt insgesamt 175 Semesterwochenstunden 
(SWS); davon entfallen auf den nicht prüfungsrelevanten 
Wahlbereich mindestens 17 SWS. Die Studienordnung 
muss vorsehen, dass im Pflicht- und Wahlpflichtbereich 
mindestens 53 SWS in Form von Übungen und Praktika 
angeboten werden und dass im Hauptstudium der Anteil 
der Wahlpflichtveranstaltungen mindestens 50 % des 
Studienvolumens ausmacht. In der Studienordnung sind 
die Studieninhalte so auszuwählen und zu begrenzen, 
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dass das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen 
werden kann. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Studie-
renden im Rahmen dieser Prüfungsordnung nach eigener 
Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgeglichenen 
Verhältnis stehen zur selbstständigen Vorbereitung und 
Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen 
Lehrveranstaltungen, auch in anderen Studiengängen. 
 

§ 4 
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Die Diplom-Vorprüfung erfolgt als kumulative, stu-
dienbegleitende Prüfung gemäß § 11. Sie geht der Dip-
lomprüfung voraus und soll in der Regel vor Beginn der 
Vorlesungszeit des fünften Studiensemesters abgeschlos-
sen sein. 
 
(2) Die Diplomprüfung besteht aus den mündlichen Prü-
fungen gemäß § 19 und der Diplomarbeit gemäß § 20. Die 
Diplomprüfung soll einschließlich der Diplomarbeit inner-
halb der in § 3 Abs. 1 festgelegten Regelstudienzeit abge-
schlossen sein.  
(3) Gegenstand der Prüfungsleistungen sind die Stoffge-
biete der den Prüfungsfächern nach Maßgabe der Studi-
enordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen. 
 
(4) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung bzw. 
Diplomprüfung ist jeweils vor der Meldung zur ersten Prü- 
fungsleistung schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stel-
len. Die Meldung zu den einzelnen Prüfungsleistungen der 
Diplom-Vorprüfung erfolgt beim Erscheinen zum Prü-
fungstermin. Die Meldung zu den Fachprüfungen der 
Diplomprüfung soll jeweils spätestens vier Wochen vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin erfolgen. Für das Ablegen 
von Prüfungsleistungen und den Erwerb von Leistungs-
nachweisen (sofern diese in Form einer Klausurarbeit oder 
in Form einer mündlichen Prüfung durchgeführt werden) 
werden in jedem Semester zwei Prüfungstermine ange-
setzt. Die Termine werden jeweils sechs Wochen vor dem 
jeweiligen Prüfungstermin durch Aushang am Informati-
onsbrett des Prüfungsamtes der Fakultät für Biologie 
bekannt gemacht. 
 
(5) Die Prüfungsverfahren müssen die Inanspruchnahme 
der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der 
Elternzeit ermöglichen. 
 
(6) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch ein 
ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er wegen län-
ger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, hat die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem 
Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes 
gilt für Studienleistungen. 
 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch 
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet 
die Fakultät für Biologie einen Prüfungsausschuss. Der 
Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzen-
den, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter 
und sechs weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsitzende, 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und 
zwei weitere Mitglieder werden von der Fakultätskonfe-
renz aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
je ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Gruppe der 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwei Mitglie-
der werden aus der Gruppe der Studierenden gewählt. 
Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreters von 
der Fakultätskonferenz Vertreterinnen oder Vertreter 
gewählt. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder be-
trägt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Wie-
derwahl ist zulässig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Ver-
waltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Best-
immungen der Prüfungsordnung eingehalten werden, und 
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfun-
gen. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung 
über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffe-
ne Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsaus-
schuss der Fakultät regelmäßig, mindestens einmal alle 
zwei Jahre, über die Entwicklung der Prüfungen und Stu-
dienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungs- und Studienordnung sowie des Studienpla-
nes und legt die Verteilung der Fachnoten und der Ge-
samtnoten offen. Der Prüfungsausschuss kann die Erledi-
gung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht 
für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht 
an die Fakultät. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben 
der oder dem Vorsitzenden oder deren oder dessen Stell-
vertreterin oder Stellvertreter und zwei weiteren Mitglie-
dern aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren 
mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder und das Mit-
glied der Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Prüfungsausschusses wirken bei der Bewer-
tung und Anrechnung von Prüfungs- oder Studienleistun-
gen nicht mit. 
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(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen. Die 
Prüfenden und die Kandidatin oder der Kandidat sind 
vorab zu informieren. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und die Prüfenden 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 
 

§ 6 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen oder 
Prüfer und die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Er kann die 
Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. Zur 
Prüferin oder zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die entsprechende Diplomprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt und, sofern nicht zwin-
gende Gründe eine Abweichung erfordern, während min-
destens zwei der Prüfung vorangehenden Semestern eine 
selbständige Lehrtätigkeit in dem Prüfungsfach ausgeübt 
hat. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt 
werden, wer die entsprechende Diplomprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Für Prüfende und 
Beisitzende aus anderen Fakultäten als der für Biologie 
gelten bezüglich der Prüfungsberechtigung jeweils die in 
diesen Fakultäten gültigen Regelungen. 
 
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhän-
gig. 
 
(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann Prüfende für 
die mündlichen Prüfungen vorschlagen. Dem Vorschlag 
soll nach Möglichkeit entsprochen werden. Wird ihm nicht 
entsprochen, muss dies begründet werden.  
 
(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
sorgt dafür, dass die Namen der Prüfenden und die Prü-
fungstermine der Kandidatin oder dem Kandidaten recht-
zeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der je-
weiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. 

§ 7 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 
 
(1) Studienleistungen und Prüfungsleistungen in dem 
selben Studiengang an anderen Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwer-
tigkeitsprüfung angerechnet. Dasselbe gilt für Diplom-
Vorprüfungen. Soweit die Diplom-Vorprüfung Fächer 
nicht enthält, die an der aufnehmenden Hochschule Ge-
genstand der Diplom-Vor-prüfung, nicht aber der Dip-
lomprüfung sind, ist eine Anrechnung mit Auflagen mög-
lich. 

 
(2) Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen 
Studiengängen oder an anderen Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes werden angerechnet, 
soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht 
wurden, wer-den auf Antrag angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen den-
jenigen des entsprechenden Studiums an der aufneh-
menden Hochschule im wesentlichen entsprechen. Dabei 
ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die 
Gleichwertigkeit von Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkon-
ferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. Im übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwer-
tigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
gehört werden. 
 
(3) Für die Anrechnung von Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien, 
in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit 
den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fern-
studieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Berufsakademien oder in einem weiterbildenden Stu-
dium erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 
 
(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen 
vierjährigen Ausbildung an dem Versuch Oberstufenkolleg 
Bielefeld in dem Wahlfach Biologie erbracht worden sind, 
werden entsprechend den Vereinbarungen zwischen dem 
Oberstufenkolleg und der Fakultät für Biologie in der 
jeweils gültigen Fassung auf das Grundstudium angerech-
net. 
 
(5) Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern, die 
auf-grund einer Einstufungsprüfung gemäß § 67 HG be-
rechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester 
aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung 
nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Studien-
leistungen des Grundstudiums und auf Prüfungsleistun-
gen der Diplom-Vorprüfung angerechnet. Die Feststellun-
gen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den 
Prüfungsausschuss bindend. 
 
(6) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 
5 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über die 
Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen oder 
Fachvertreter zu hören. 
 
(7) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme 
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vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung 
der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufge-
nommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeich-
net. 
 
(8) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 
besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrech-
nung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, 
erfolgt von Amts wegen. Die oder der Studierende hat die 
für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 
§ 8 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine mündliche Prüfungsleistung gilt als mit "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin oder der 
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe 
nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der 
Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 
Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich bis spätestens 
eine Woche vor dem jeweiligen mündlichen Prüfungster-
min ohne Angabe von Gründen von Fachprüfungen ab-
melden, ohne dass dies die Sanktionen nach Satz 1 zur 
Folge hat. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 
1 Satz 1 geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin 
oder des Kandidaten ist die Vorlage eines ärztlichen Attes-
tes erforderlich. Erkennt der Prüfungsausschuss die Grün-
de an, wird der Kandidatin oder dem Kandidaten dies 
schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt.  
 
(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergeb-
nis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistung durch Täuschung, z. 
B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflus-
sen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von der 
oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden 
getroffen und aktenkundig gemacht. Kandidatinnen oder 
Kandidaten, die den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prü-
fung stören, können von der oder dem jeweiligen Prüfen-
den oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmah-
nung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 
Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu ma-
chen. In schwer-wiegenden Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss die Kandidatin oder den Kandidaten von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb von 
14 Tagen verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 
Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem 

Kandidaten unverzüglich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der 
Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
 
 
II. Diplom-Vorprüfung 

 
§ 9 

Zulassung zur Diplom-Vorprüfung 
 
(1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen werden, 
wer 
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder 

einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder ein 
durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
besitzt, 

2. an der Universität Bielefeld für den Diplomstudien-
gang Biologie eingeschrieben oder gemäß § 71 Abs. 2 
HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist. 

 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist 
vier Wochen vor der ersten Prüfungsleistung schriftlich an 
den Prüfungsausschuss zu stellen. Ihm sind beizufügen: 
1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 

genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. das Studienbuch, 
3. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der 

Kandidat bereits eine Diplom-Vorprüfung oder eine 
Diplomprüfung im Studiengang Biologie nicht oder 
endgültig nicht bestanden hat oder ob sie oder er sich 
in einem anderen Prüfungsverfahren befindet, 

4. gegebenenfalls eine Erklärung, ob die Kandidatin oder 
der Kandidat der Öffentlichkeit der Prüfung (§ 13 Abs. 
5) widerspricht. 

 
(3) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht mög-
lich, eine nach Absatz 2 erforderliche Unterlage in der 
vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungs-
ausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu 
führen.  
 
(4) Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung können 
durch gleichwertige Leistungen gemäß § 7 ersetzt werden. 
 

§ 10 
Zulassungsverfahren 

 
(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss 
oder gemäß § 5 Abs. 3 dessen Vorsitzende oder Vorsit-
zender.  
 
(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn  
a) die in § 9 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt 

sind oder 
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b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
c) die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom-

Vorprüfung oder die Diplomprüfung in dem Studien-
gang Biologie an einer Hochschule im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat o-
der sie bzw. er sich bereits an einer anderen Hoch-
schule in einem Prüfungsverfahren im gleichen Studi-
engang befindet.  

 
(3) Vor Ablehnung der Zulassung ist der Kandidatin oder 
dem Kandidaten Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. Eine Ablehnung der Zulassung ist mit schriftlicher 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 

 

§ 11 
Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprüfung 

 
(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er Grundlagen 
und Methoden ihres bzw. seines Faches sowie der Neben-
fächer Physik und Chemie hinreichend beherrscht, um das 
weitere Studium mit Erfolg betreiben zu können. Die Dip-
lom-Vorprüfung soll für die Studierenden eine wichtige 
Orientierungshilfe zur weiteren Gestaltung des Studiums 
sein. 
 
(2) Die Diplom-Vorprüfung erfolgt in den Veranstaltungen 
der Fächer 
- Biologie 
- Chemie  
- Physik. 
Sie ist bestanden, wenn die Fachprüfungen gemäß Absatz 
3 durch den Erwerb der vorgeschriebenen Leistungspunk-
te (CP) bestanden sind.  
 
(3) Die Fachprüfungen sind bestanden, wenn 
a) im Fach Chemie 15 CP in den in der Studienordnung 

entsprechend ausgewiesenen Pflichtveranstaltungen 
erworben wurden und zwar: 
- Vorlesung 4 SWS 
- Praktika/Übungen 5 SWS 

b) im Fach Physik 15 CP in den in der Studienordnung 
entsprechend ausgewiesenen Pflichtveranstaltungen 
erworben wurden und zwar: 
- Vorlesung 4 SWS 
- Praktika/Übungen 5 SWS 

c) im Fach Biologie 90 CP aus 56 SWS in den in der Stu-
dienordnung den nachstehenden Pflicht-Teilfächern 
zugeordneten Veranstaltungen erworben wurden, und 
zwar in: 
- Morphologie, Systematik und  
   Evolution    (23,5 CP aus 15 SWS), 
- Physiologie    (13    CP aus 8,5 SWS), 
- Genetik    (   3    CP aus 2   SWS), 
- Zell- u. Entwicklungsbiologie  (   8,5 CP aus 4,5 SWS), 
- Mathematik und Statistik ( 11 CP aus 7 SWS), sowie 
in 
- Biologischen Wahlpflichtfächern (31 CP aus  19  SWS), 

d) der Besuch von 13 SWS (ohne CP) aus Veranstaltun-
gen freier Wahl nachgewiesen wurde. 

Die Studienordnung führt aus, welche Veranstaltungen 
den jeweiligen Teilfächern zugeordnet sind, welche Wahl-
pflichtfächer angeboten werden und gibt Empfehlungen 
zu den Veranstaltungen freier Wahl. 
 
(4) Über Art und Zahl der erworbenen CP wird am Ende 
eines jeden Semesters vom Prüfungsausschuss eine Be-
scheinigung ausgestellt. 
 

§ 12 
Erwerb von Leistungspunkten; Bewertung von Prü-

fungsleistungen 
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(1) In den Veranstaltungstypen Vorlesung, Seminar und 
Exkursion wird für jede SWS ein Leistungspunkt (CP) 
vergeben, in den Veranstaltungstypen Praktikum und 
Übung werden für jede SWS zwei CP vergeben.  
Leistungspunkte aus Veranstaltungen eines Wintersemes-
ters werden mit dem Faktor 1,25 gewichtet. 
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(2) Für den Erwerb von CP in Praktika, Übungen und Vor-
lesungen ist das Bestehen von Klausuren erforderlich. 
Klausuren sind bestanden, wenn mehr als 50% der er-
reichbaren Punkte erworben wurden. Klausuren haben 
eine Dauer von 45 Minuten je SWS der zu Grunde liegen-
den Veranstaltung, maximal drei Stunden. Für den Erwerb 
von CP in Seminaren ist ein Seminarvortrag sowie die 
Vorlage dessen schriftlicher Ausarbeitung erforderlich. 
 
(3) Die Bewertung der Klausuren erfolgt durch Personen, 
die gemäß § 6 zu Prüfenden bestellt wurden; sie ist den 
Kandidatinnen und Kandidaten nach spätestens sechs 
Wochen mitzuteilen. Sie erfolgt nach dem Schlüssel: 
ab 90% sehr gut  (A;  Note 1) 
ab 75% gut (B;  Note 2) 
ab 60% befriedigend (C;  Note 3) 
über 50% ausreichend (D;  Note 4). 
bis 50% nicht ausreichend (F;  Note 5). 
 
(4) Für die Ermittlung der Endnoten in den Fächern bzw. 
Teilfächern der Diplom-Vorprüfung werden die erworbe-
nen Noten mit der entsprechenden CP-Zahl multipliziert 
und die Summe dieser Werte dann durch die CP-
Gesamtzahl der dem jeweiligen Fach oder Teilfach zuge-
ordneten Lehrveranstaltungen dividiert. Die Endnote lau-
tet bei einem Durchschnitt von:  
1,0 - 1,5 = Excellent = hervorragend 
1,6 - 2,0 = Very good = sehr gut 
2,1 - 3,0 = Good = gut 
3,1 - 3,5 = Satisfactory = befriedigend 
3,6 - 4,0 = Sufficient = ausreichend 
4,1 - 5,0 = Fail = nicht ausrei-
chend. 
Bei der Bildung der Endnoten wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  
 

§ 13 
 Wiederholung der Diplom-Vorprüfung   

 
(1) Klausuren zum Erwerb von CP gemäß § 12 Abs. 2 kön-
nen, wenn sie nicht bestanden sind oder als nicht bestan-
den gelten, zweimal wiederholt werden. Fehlversuche in 
inhaltlich vergleichbaren Veranstaltungen an anderen 
Hochschulen sind anzurechnen. Die erforderlichen Fest-
stellungen zu Satz 2 trifft der Prüfungsausschuss. 
 
(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfung findet in Form 
einer mündlichen Prüfung statt, die eine Dauer von 15 
Minuten je SWS der zu Grunde liegenden Veranstaltung 
hat. Die Höchstdauer beträgt dabei 60 Minuten.  
 
(3) Die mündlichen Prüfungen werden von einer Prüferin 
oder einem Prüfer, die oder der für das jeweilige Teilfach 
bzw. Nebenfach als Prüferin oder Prüfer bestellt ist, und 
einer Beisitzerin oder einem Beisitzer abgenommen. 
 

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
Prüfung in den einzelnen Fächern sind in einem Protokoll 
festzuhalten. Das Protokoll enthält den Termin, die Prü-
fungsdauer, die Namen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und die Prüfungsinhalte. Die Note wird unmittel-
bar nach der mündlichen Prüfung gemäß § 23 Abs. 1 
festgestellt und im Protokoll vermerkt. Das Protokoll wird 
von den Prüfenden und Beisitzenden unterschrieben. Das 
Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem Kandi-
daten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu 
geben. 
(5) Die mündlichen Prüfungen sind fakultätsöffentlich, so-
fern die Kandidatin oder der Kandidat bei der Meldung 
zur Prüfung dem nicht widerspricht. Die Beratung des 
Prüfungsergebnisses und dessen Bekanntgabe an die 
Kandidatinnen und Kandidaten sind nicht öffentlich. 
 
(6) Wird auch die zweite Wiederholung nicht bestanden, 
so gilt die Diplom-Vorprüfung in dem Fach, dem die Lehr-
veranstaltung zugeordnet  war, als endgültig nicht be-
standen. 
 
(7) Auf zu begründenden Antrag kann der Prüfungsaus-
schuss im Einzelfall eine dritte Wiederholung gestatten. 
Diese Zustimmung setzt voraus, dass der Notendurch-
schnitt in den übrigen Veranstaltungen des gleichen Se-
mesters mindestens 2,0 beträgt. Auf Antrag kann der 
Notendurchschnitt des vorherigen Semesters in die Be-
rechnung einbezogen werden.  
 

§ 14 
Zeugnis 

 
(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung wird unver-
züglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen nach der 
Feststellung der letzten Prüfungsnote, ein Zeugnis ausge-
stellt, das die einzelnen Fachnoten einschließlich der 
Durchschnittswerte (gemäß § 12 Abs. 4) enthält. Das 
Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses oder deren bzw. dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses 
ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung 
erbracht wurde. 
 
(2) Sind Teile der Diplom-Vorprüfung nicht bestanden 
oder gelten sie als nicht bestanden, erteilt die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder 
dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der 
auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang die entsprechenden Prüfungsleistungen 
der Di-plom-Vorprüfung wiederholt werden können. 
 
(3) Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene 
Diplom-Vorprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. 
 
(4) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom-
Vorprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihr oder ihm 
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auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs-
leistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen der 
Diplom-Vorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen 
enthält und erkennen lässt, dass die Diplom-Vorprüfung 
nicht bestanden ist. Abweichend von Satz 1 wird ihr oder 
ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung ein 
Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen und deren Noten enthält. Das Zeug-
nis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fa-
kultät versehen. 
 
 
 
 
 
 
 
III. Diplomprüfung 

 
§ 15 

Zulassung 
 
(1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer 
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder 

einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder ein 
durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
besitzt oder die Einstufungsprüfung (§ 7 Abs. 5) be-
standen hat, 

2. die Diplom-Vorprüfung im Studiengang Biologie 
oder eine gemäß § 7 Abs. 2 oder 5 als gleichwertig 
anerkannte Prüfung bestanden hat, 

3. an der Universität Bielefeld für den Diplomstudien-
gang Biologie eingeschrieben oder gemäß § 71 Abs. 2 
HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist, 

4. Leistungsnachweise aus den folgenden Veranstal-
tungen nach näherer Bestimmung der Studienord-
nung vorgelegt hat: 
4.1 fünf Leistungsnachweise über je acht SWS Prakti-

ka des Hauptstudiums, 
4.2 zwei Leistungsnachweise über insgesamt acht SWS 

Seminare, Übungen, Geländepraktika oder Praktika 
des Hauptstudiums, 

4.3 einen Leistungsnachweis über vier SWS Vorlesun-
gen, Seminare, Übungen oder Praktika. 

Die Nachweise nach Satz 1 Nrn. 4.1 und 4.2 müssen 
mindestens fünf der Biologischen Teilfächer gemäß § 
17 Abs. 2 Nr. 1 abdecken, davon die Nachweise nach 
Satz 1 Nr. 4.1 mindestens vier. Der Nachweis nach Satz 
1 Nr. 4.3 muss in einem nicht-biologischen Nebenfach 
gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 erworben werden.  
 

(2) Die Studienordnung kann vorsehen, dass für die Teil-
nahme an bestimmten vertiefenden Praktika des Haupt-

studiums die Teilnahme an einem grundlegenden Prakti-
kum des Hauptstudiums vorausgesetzt wird. 

 
(3) Kandidatinnen und Kandidaten ohne abgeschlossene 
Diplom-Vorprüfung werden bei der Vergabe von Prakti-
kumsplätzen des Hauptstudiums nicht berücksichtigt; das 
Nähere regelt die Studienordnung. 

 
(4) In dem Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung sind 
die gewählten Prüfungsfächer gemäß § 17 Abs. 2 und 
gegebenenfalls die Zusatzfächer gemäß § 22 zu bezeich-
nen. Anzugeben ist auch, welche beiden Biologischen 
Teilfächer gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 als Hauptfach Biologie 
gemäß § 17 Abs. 3 zusammen gefasst werden sollen. Die 
Zulassung kann für die einzelnen Teilprüfungen getrennt 
beantragt werden.  

 
(5) § 9 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 

§ 16  
Zulassungsverfahren  

 
(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss 
oder gemäss § 5 Abs. 3 Satz 5 dessen Vorsitzende oder 
Vorsitzender. 
 
(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 
a) die in § 15 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht 

erfüllt sind oder 
b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
c) die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom-

Vorprüfung oder die Diplomprüfung in dem Studien-
gang Biologie an einer Hochschule im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat o-
der sie bzw. er sich bereits an einer anderen Hoch-
schule in einem Prüfungsverfahren im gleichen Studi-
engang befindet.  

 
(3) Vor Ablehnung der Zulassung ist der Kandidatin oder 
dem Kandidaten Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. Eine Ablehnung der Zulassung ist mit schriftlicher 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

§ 17  
Umfang und Art der Diplomprüfung 

 
(1) Die Diplomprüfung besteht aus 
1. den mündlichen Prüfungen,  
2. der Diplomarbeit. 
Die mündlichen Prüfungen gehen der Ausgabe der Diplom- 
arbeit voraus. Die Diplomarbeit behandelt ein Thema aus 
dem Bereich der Biologie. 
 
(2) Mündliche Prüfungen sind Einzelprüfungen. Sie erfol-

gen 
1. in drei Biologischen Teilfächern. Dabei sind wählbar: 

a) Morphologie und Phylogenie der Pflanzen 
b) Morphologie und Phylogenie der Tiere 
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c) Pflanzenphysiologie 
d) Tierphysiologie 
e) Zell- und Entwicklungsbiologie 
f) Genetik 
g) Mikrobiologie und Biotechnologie 
h) Neurobiologie oder Kybernetik 
i) Verhaltensforschung 
k) Ökologie 
l) Humanbiologie. 
Über die Aufnahme weiterer Teilfächer entscheidet der 
Prüfungsausschuss auf Antrag. 

2. In einem Nicht-biologischen Nebenfach. Als Nicht-
biologische Nebenfächer sind alle an der Universität 
Bielefeld vertretenen Fächer wählbar. 

 
(3) Die Prüfungen in zwei der drei Biologischen Teilfächer 
erfolgen in unmittelbarer zeitlicher Folge ("Hauptfach 
Biologie"). 
 

§ 18 
Freiversuch 

 
(1) Meldet sich eine Kandidatin oder ein Kandidat inner-
halb der Regelstudienzeit und nach ununterbrochenem 
Studium zu den  
- Fachprüfungen Biologie spätestens im neunten Se-

mester und zur 
- Prüfung im nicht-biologischen Nebenfach spätestens 

im neunten Semester  
und besteht sie oder er diese Prüfung nicht, so gilt sie als 
nicht unternommen (Freiversuch). Ein zweiter Freiversuch 
ist ausgeschlossen. Satz 1 gilt nicht in den in § 8 Abs. 3 
genannten Fällen. 
 
(2) Bei der Berechnung des in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Zeitpunktes bleiben Fachsemester unberücksichtigt und 
gelten nicht als Unterbrechung, während derer die Kandi-
datin oder der Kandidat nachweislich wegen längerer 
schwerer Krankheit oder aus einem anderen zwingenden 
Grund am Studium gehindert war. Ein Hinderungsgrund 
ist insbesondere anzunehmen, wenn mindestens vier 
Wochen der Mutterschutzfrist in die Vorlesungszeit fallen. 
Für den Fall der Erkrankung ist erforderlich, dass die Kan-
didatin oder der Kandidat unverzüglich eine amtsärztliche 
Untersuchung herbeigeführt hat und mit der Meldung das 
amtsärztliche Zeugnis vorlegt, das die medizinischen 
Befundtatsachen enthält, aus denen sich die Studierunfä-
higkeit ergibt. 
 
(3) Unberücksichtigt bleibt auch ein Auslandsstudium bis 
zu drei Semestern, wenn die Kandidatin oder der Kandidat 
nachweislich an einer ausländischen Hochschule für das 
Studienfach, in dem sie oder er die Freiversuchsregelung 
in Anspruch nehmen möchte, eingeschrieben war und 
darin Lehrveranstaltungen in angemessenem Umfange, in 
der Regel von mindestens acht SWS, besucht und je Se-
mester mindestens einen Leistungsnachweis erworben 
hat. 

 
(4) Ferner bleiben Fachsemester in angemessenem Um-
fang, höchstens jedoch bis zu drei Semestern, unberück-
sichtigt, wenn die Kandidatin oder der Kandidat nachweis-
lich während dieser Zeit als gewähltes Mitglied in gesetz-
lich oder durch die Grundordnung vorgesehenen Gremien 
oder satzungsmäßigen Organen der Hochschule tätig war. 
 
(5) Unberücksichtigt bleiben Studiengangsverzögerungen 
infolge einer Behinderung, höchstens jedoch bis zu vier 
Semestern. 
 
(6) Wer eine Fachprüfung bei Vorliegen der Vorausset-
zungen nach den Absätzen 1 bis 5 bestanden hat, kann 
zur Verbesserung der Fachnote die Prüfung an derselben 
Hochschule einmal wiederholen. Der Antrag auf Zulassung 
ist zum nächsten Prüfungstermin zu stellen. 
 
(7) Erreicht die Kandidatin oder der Kandidat in der Wie-
derholungsprüfung eine höhere Punktzahl, so wird diese 
Punktzahl der Berechnung der Gesamtnote der Hoch-
schulabschlussprüfung zugrunde gelegt. 
 

§ 19 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) Die Prüfungen werden von einer Prüferin oder einem 
Prüfer, die oder der für das jeweilige Teilfach bzw. Neben-
fach als Prüferin oder Prüfer bestellt ist, und einer Beisitze-
rin oder einem Beisitzer abgenommen. 
 
(2) Die Prüfungen in den Teilfächern sollen jeweils mindes-
tens 25 Minuten und höchstens 35 Minuten dauern. 
 
(3) Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung be-
kannt zu geben. Die wesentlichen Gegenstände und Er-
gebnisse der Prüfung in den einzelnen Fächern sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Das Protokoll enthält den 
Termin, die Prüfungsdauer, die Namen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und die Prüfungsinhalte. Die Note 
wird unmittelbar nach der mündlichen Prüfung festgestellt 
und im Protokoll vermerkt. Das Protokoll wird von den 
Prüfenden und Beisitzenden unterschrieben. 
 
(4) Die mündlichen Prüfungen sind fakultätsöffentlich, 
sofern die Kandidatin oder der Kandidat bei der Meldung 
zur Prüfung dem nicht widerspricht. Die Beratung des 
Prüfungsergebnisses und dessen Bekanntgabe an die 
Kandidatinnen und Kandidaten sind nicht öffentlich. 

 
§ 20 

Diplomarbeit 
 

(1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die wis-
senschaftliche Ausbildung abschließt. Sie soll zeigen, dass 
die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrem oder 
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seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Metho-
den zu bearbeiten und die Ergebnisse schriftlich darzule-
gen. Der Umfang der Diplomarbeit soll 50 maschinenge-
schriebene DIN A4-Seiten nicht unter- und 150 Seiten 
nicht überschreiten. 
 
(2) Die Diplomarbeit kann von jeder oder jedem im Dip-
lomstudiengang Biologie an der Fakultät für Biologie der 
Universität Bielefeld in Forschung und Lehre tätigen Pro-
fessorin oder Professor und anderen nach § 6 Abs. 1 prü-
fungsberechtigten Personen ausgegeben und betreut 
werden. Die Ausgabe erfolgt über die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses; der Zeitpunkt 
der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Der Kandidatin 
oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das 
Thema Vorschläge zu machen. Die Diplomarbeit darf mit 
Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses in einer Einrichtung außerhalb der Fakultät für 
Biologie der Universität Bielefeld ausgeführt werden, wenn 
sie von einem prüfungsberechtigten Mitglied der Fakultät 
für Biologie ausgegeben und betreut wird. 
 
(3) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenar-
beit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu 
bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des 
einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnit-
ten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die 
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unter-
scheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach 
Absatz 1 erfüllt. 
 
(4) Die Zeit von der Ausgabe bis zur Abgabe der Diplom-
arbeit beträgt neun Monate. Das Thema muss so beschaf-
fen sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet werden 
kann. Es darf nicht vor dem Bestehen aller mündlichen 
Prüfungen und muss spätestens drei Monate nach dem 
Bestehen der letzten mündlichen Prüfung ausgegeben 
werden. Nach Ablauf dieser Frist verliert die Kandidatin ihr 
oder der Kandidat sein Themenvorschlagsrecht nach Ab-
satz 2 Satz 3. Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses dafür, dass eine Kandidatin oder 
ein Kandidat zu diesem Zeitpunkt das Thema für eine 
Diplomarbeit erhält. Das Thema kann nur einmal und nur 
innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. Der Prüfungsausschuss kann im 
Einzelfall bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten in der 
Bearbeitung des Themas auf begründeten Antrag der 
Kandidatin oder des Kandidaten die Bearbeitungszeit der 
Diplomarbeit um bis zu vier Wochen, bei einem empiri-
schen oder experimentellen Thema um bis zu sechs Wo-
chen verlängern; die Feststellung, ob es sich um eine 
experimentelle oder eine nicht experimentelle Aufgaben-
stellung handelt, wird bei Ausgabe des Themas von der 
die Diplomarbeit ausgebenden und betreuenden prü-
fungsberechtigten Person getroffen. Die Betreuerin oder 
der Betreuer ist vor der Entscheidung zu hören. 

(5) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat die Kandidatin 
oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie ihre 
bzw. er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht 
hat. 
 

§ 21 
Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 

 
(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses in dreifacher Ausferti-
gung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgelie-
fert, gilt sie als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 
 
(2) Die Diplomarbeit wird von der Prüferin oder dem Prü-
fer, die oder der die Arbeit ausgegeben hat, und von einer 
oder einem zweiten, von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Prüferin oder 
Prüfer beurteilt. Eine oder einer der beiden Prüfenden 
muss Professorin oder Professor sein. Prüfende, die nicht 
Mitglied der Fakultät für Biologie sind, müssen habilitiert 
sein. Die Gutachten sind innerhalb von vier Wochen zu 
erstellen. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 23 
Abs. 1 vorzuneh-men und schriftlich zu begründen. Die 
Note der Diplomarbeit wird aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen gebildet. Beträgt die Differenz 
zwischen den Einzelbewertungen mehr als 2,0 Notenwer-
te, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder 
ein dritter Prüfer zur Bewertung der Diplomarbeit be-
stimmt. Vor der Auswahl der dritten Gutachterin oder des 
dritten Gutachters ist der Kandidatin oder dem Kandida-
ten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Endno-
te wird dann vom Prüfungsausschuss festgesetzt. 
 
(3) Wird die Arbeit von einer oder einem der beiden Gut-
achterinnen oder Gutachter mit "nicht ausreichend" be-
wertet, ist sie ebenfalls von einer dritten Gutachterin oder 
einem dritten Gutachter zu beurteilen. Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 
 
(4) Die Bewertung der Diplomarbeit ist der Kandidatin 
oder dem Kandidaten spätestens nach acht Wochen mit-
zuteilen. 
 

§ 22 
Zusatzfächer  

 
(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich in weiteren 
als den vorgeschriebenen Prüfungsfächern einer Prüfung 
unterziehen (Zusatzfächer); §§ 15, 16, 17 Abs. 2 und § 19 
gelten entsprechend. 
 
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Zusatzfächern wird 
auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten in das 
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Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Feststellung der 
Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 
§ 23 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 
und Bestehen der Diplomprüfung 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen wer-
den von den jeweiligen Prüfenden unabhängig voneinan-
der festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu 
verwenden: 
1 = sehr gut eine hervorragende Leistung, 
2 =  gut eine erheblich über durchschnittli-

chen Anforderungen liegende 
Leistung, 

3 = befriedigend eine durchschnittlichen Anforde-
rungen entsprechende Leistung, 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Män-
gel noch den Anforderungen ge-
nügt, 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erhebli-
cher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 
0,3 können zur differenzierteren Bewertung Zwischenwer-
te gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind 
dabei ausgeschlossen.  
 
(2) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 
Fachnoten sowie die Note der Diplomarbeit mindestens 
"ausreichend" (4,0) sind. 
 
(3) In die Gesamtnote gehen die Note der Diplomarbeit zu 
30%, die der beiden mündlichen Prüfungen im Hauptfach 
Biologie gemäß § 17 Abs. 3 zu je 15%, die der mündlichen 
Prüfung im verbleibenden Biologischen Teilfach (§ 17 Abs. 
2 Nr. 1) und im Nicht-biologischen Nebenfach (§ 17 Abs. 2 
Nr. 2) zu je 20% ein. Für die Gesamtnote gilt § 12 Abs. 4 
Satz 2 und 3 sinngemäß.  
 

§ 24 
Wiederholung der Diplomprüfung 

 
Bei einer Bewertung mit "nicht ausreichend" (5,0) können 
die Fachprüfungen zweimal und die Diplomarbeit einmal 
wiederholt werden; § 13 Abs. 6 gilt entsprechend. Eine 
Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in § 20 Abs. 
4 Satz 6 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn bei 
der Anfertigung der ersten Diplomarbeit die Kandidatin 
oder der Kandidat von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hatte. 

 
§ 25 

Zeugnis 
 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplomprü-
fung bestanden, erhält sie oder er über die Ergebnisse ein 
Zeugnis. In das Zeugnis wird auch das Thema der Diplom-

arbeit aufgenommen. Das Zeugnis weist auf Antrag die bis 
zum Abschluss benötigte Fachstudiendauer sowie die 
Einordnung der Gesamtnote in die Durchschnittswerte der 
Diplomprüfungen der vier vorausgehenden Semester aus. 
Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten werden in 
das Zeugnis auch die Ergebnisse der Prüfung in den Zu-
satzfächern aufgenommen. 
 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht wurde.  
 
(3) § 14 gilt entsprechend. 
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§26 
Diplomurkunde 

 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder 
dem Kandidaten ein Diplom mit dem Datum des Zeugnis-
ses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Diplom-
grades gemäß § 2 beurkundet. 
 
(2) Das Diplom wird von der Dekanin oder dem Dekan der 
Fakultät für Biologie und der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Fakultät für Biologie versehen. 
 

§27 
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und  

der Diplomprüfung 
 
(1)Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung 
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der 
Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsa-
che erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 
 
(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis und das Diplom sind 
einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungs-
zeugnisses ausgeschlossen. 
 

§ 28 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Antrag 
Einsicht in ihre bzw. seine Prüfungsleistungen, die darauf 
bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer und die 
Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
des jeweiligen Prüfungsergebnisses bei der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Einsicht 
ist auch nach Ablauf dieser Frist zu gewähren, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat ohne Verschulden verhin-

dert war, die Monatsfrist einzuhalten. Die oder der Vorsit-
zende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  
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§ 29 
Aberkennung des Diplomgrades 

 
Der Diplomgrad kann aberkannt werden, wenn sich nach-
träglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben 
worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für 
die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden 
sind. Über die Aberkennung entscheidet die Fakultätskon-
ferenz. 
 

§ 30 
Übergangsregelungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden 
Anwendung, die ab dem Wintersemester 2001/2002 erst-
malig für den Diplomstudiengang Biologie an der Univer-
sität Bielefeld eingeschrieben werden. 
 
(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2001/2002 
bereits für den Diplomstudiengang Biologie eingeschrie-
ben sind und die Diplom-Vorprüfung noch nicht abge-
schlossen haben, legen diese nach der für sie im Sommer-
semester 2001 geltenden Prüfungsordnung, die Diplom-
prüfung je-doch nach dieser Prüfungsordnung ab. 
 
(3) Studierende, die vor dem Wintersemester 2001/2002 
bereits für den Diplomstudiengang Biologie eingeschrie-
ben sind und die Diplom-Vorprüfung abgeschlossen 
haben, legen die Diplomprüfung nach der bei der Diplom-
Vor-prüfung angewandten Prüfungsordnung ab, es sei 
denn, sie beantragen spätestens bei der Zulassung zur 
Diplomprüfung schriftlich die Anwendung dieser Prü-
fungsordnung. Der Antrag ist unwiderruflich. 
 
(4) Wiederholungsprüfungen sind nach der Prüfungsord-
nung abzulegen, nach der die Erstprüfung abgelegt wur-
de. 
 

§ 31 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntgabe im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld 
- Amtliche Bekanntmachungen - in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskon-
ferenz der Fakultät für Biologie vom 25. April 20001. 
 
Bielefeld, den 3. September 2001 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studienordnung für das Magister-Nebenfach 
Rechtswissenschaft der Fakultät für Rechtswissen-
schaft der Universität Bielefeld vom 3. September 
2001 

Az.: 2186.30 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 86 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW S.190) hat 
die Fakultät für Rechtswissenschaft die folgende Studi-
enordnung erlassen: 
 
Inhaltsübersicht 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 3 Ziel des Studiums 
§ 4 Studienbeginn 
§ 5 Studienberatung 
§ 6 Lehrveranstaltungen 
§ 7 Leistungsnachweise und Teilnahmenachweise 
§ 8 Studienumfang 
§ 9 Prüfungsvorleistungen Zwischenprüfung 
§ 10  Prüfungsleistung Zwischenprüfung 
§ 11 Prüfungsvorleistungen Magisterprüfung 
§ 12  Prüfungsleistungen Magisterprüfung 
§ 13 Inkrafttreten  
 
Anhang: Studienplan  
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
Die Fakultät für Rechtswissenschaft bietet das Studium 
"Rechtswissenschaft" im Magisternebenfach an. Die 
Studienordnung regelt den Studiengang Rechtswissen-
schaft als Nebenfach mit dem Abschluss der Magister-
prüfung auf der Grundlage der Magisterprüfungsord-
nung der Fakultät für Geschichtswissenschaft und Philo-
sophie und der Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft vom  17. Februar 1997 (GABl. NW. II Nr. 11/97 
S. 759), bekannt gegeben im Mitteilungsblatt - Amtliche 
Bekanntmachungen - der Universität Bielefeld Jg. 26 Nr. 
60 S. 413, zuletzt geändert durch Ordnung vom 02. Juli 
2001, bekannt gegeben im Verkündungsblatt  - Amtliche 
Bekanntmachungen - der Universität Bielefeld , Jg. 30 Nr. 
13 S. 112. 
 




